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Text 

Antrag auf Fortführung 

§ 195. (1) Solange die Strafbarkeit der Tat nicht verjährt ist, hat das Gericht auf Antrag des Opfers 
die Fortführung eines nach den §§ 190 bis 192 beendeten Ermittlungsverfahrens durch die 
Staatsanwaltschaft anzuordnen, wenn 

 1. das Gesetz verletzt oder unrichtig angewendet wurde, 

 2. erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der Tatsachen bestehen, die der Entscheidung über 
die Beendigung zu Grunde gelegt wurden, oder 

 3. neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die für sich allein oder im Zusammenhalt 
mit übrigen Verfahrensergebnissen geeignet erscheinen, den Sachverhalt soweit zu klären, dass 
nach dem 11. oder 12. Hauptstück vorgegangen werden kann. 

(2) Der Antrag ist binnen vierzehn Tagen nach Verständigung von der Einstellung (§ 194) oder im 
Fall eines fristgerecht eingebrachten Verlangens nach § 194 Abs. 2 nach Zustellung der 
Einstellungsbegründung, wurde jedoch das Opfer von der Einstellung nicht verständigt, innerhalb von 
drei Monaten ab der Einstellung des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Der Antrag 
eines minderjährigen Opfers bedarf keiner pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Der Antrag hat das 
Verfahren, dessen Fortführung begehrt wird, zu bezeichnen und die zur Beurteilung seiner fristgemäßen 
Einbringung notwendigen Angaben zu enthalten. Überdies sind die Gründe einzeln und bestimmt zu 
bezeichnen, aus denen die Verletzung oder unrichtige Anwendung des Gesetzes oder die erheblichen 
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Bedenken abzuleiten sind. Werden neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, so gilt § 55 Abs. 1 
sinngemäß. 

(2a) In den in § 194 Abs. 3 genannten Fällen steht überdies dem Rechtsschutzbeauftragten das Recht 
auf Einbringung eines Antrags auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens zu. 

(3) Erachtet die Staatsanwaltschaft den Antrag für berechtigt, so hat sie das Verfahren unabhängig 
von den Voraussetzungen des § 193 Abs. 2 Z 1 oder 2 fortzuführen. Andernfalls hat sie ihn mit dem Akt 
und einer Stellungnahme dem Gericht zu übermitteln. 
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